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Entscheidung über lhren Antrag auf Informationsgewährung

lhr Antrag vom 18,05.2019

Aktenzeich en:22-1 211 D07 #143603

Bescheid

Sehr █████ ███ ████

1, Auf lhren Antrag vom 18,05.2019 gewähre ich lhnen lnformationen über amtliche lebensmittelrechtliche

Kontrollen des Betriebes ,,Antichi Sapori ltaliani in Mühlenstraße 28, 22880 Wedel" 0, Die lnformatio-
nen umfassen die Termine der letzten beiden amtlichen lebensmittelrechtlichen Kontrollen des Betrie-

bes sowie eine Rechtsauskunft, ob im Rahmen dieser Kontrollen etwaige Beanstandungen vorlagen,

Die lnformatignen werden lhnen frühestens 10 Tage nach Bekanntgabe dieses Bescheides gegenüber

dem Betrieb per Email unter ███████████████████████ zugänglich gemacht. lm Übrigen
lehne ich lhren Antrag ab,

2. Verwaltungskosten werden nicht erhoben

Begründung:

Am 18.05.2019 haben Sie per Email einen Antrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VlG) über

die lnternetplattform ,,Topf Secret" versandt, welche unter

https://fragdenstaat,de/kampaqnen/lebensmittelkontrolle/ erreichbar ist.

Die Plattform ermöglicht es Verbraucherinnen und Verbrauchern, im lnternet mit wenigen Klicks standardi-

sierte Anträge auf lnformationsgewährung nach dem VIG zu stellen,

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 8.30-12.00 Uhr

und nach Vereinbarung

Anfahrt unter: www.kreis-pinneberg.de"*ffi,*
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FürdieEntscheidungbinichgem.$4Abs, 1S,4Nr,2VlGi.V,m,$3Abs, 1Nr. l4derLandesverord-
nung über: die zuständigen Behörden auf dem Gebiet des Lebensmittel-, Wein-, und Futtermittelrechts

(LWFZVO) i,V,m, $ 6 Abs, 2 VIG zuständig,

ben nach þ + nns, t VIG erforderlichen Añtrag auf lnformation haben Sie in hinreichend bestimmter Form

gestellt,

Von einer Anhörung des Betriebes Antichi Sapgri ltaliani nach $ 87 Abs, 1 des Verwaltungsverfahrensge-

setzes des Allgemeinen Venvaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (LVwG) konnte gem. $ 5

Abs, 1 Satz 2 Nr, 1 VIG abgesehen werden, da die zu gewährenden lnformationen solche i,S,d, $ 2 Abs. 1

Satz 1 Nr, 1 VIG darstellen und den Betrieb nicht übermäßig belasien

Die Entscheidung über lhren Antrag erfolgt fristgerecht, Nach $ 5 Abs, 2 Satz 1 VIG muss die Behörde

über einen Antrag auf lnformationsgewährung grundsätzlich inner-halb einer einmonatigen Regelfrist ent
scheiden. Die Frist verlängert sich jedoch ,,bei Beteiligung Dritter" nach $ 5 Abs. 2 Salz2VlG auf zwei

Monate,

Der Begriff des Beteiligten ist hierbei über den Venrueis in $ 5 Abs, 1 VIG entsprechend der Regelung in

$ 78 LVwG auszulegen. Aufgrund der Dreieckskonstellation sind Dritte im Sinne der Vorschrift die be-

troffenen Lebensmittelunternehmer, die materiell durch den Auskunftsanspruch belastet werden, da Da-

ten, die sie betreffen, nachgefragt werden (vgf, Heinicke in Zipfel/Rathke Lebensmittelrecht, 171. EL Juli

2018, VIG S 5 Rd,7),Da der:Musterbetrieb somit als Dritter iS,d, S 5 Abs, 2Salz 2 VIG anzusehen, gilt

vorliegend eine zweimonatige Frist, Die Frist beginnt mit dem Eingang des vollständigen und vorbehaltslo-

sen Antrags, lhrAntrag ist bei uns derart am 18,05,2019 eingegangen, d,h, dass die Entscheidungsfriðt

erst am 18.07.2019 abgelaufen wäre,

Der Umfang dieses Bescheides richtet sich nach $ 2 Abs, 1 Satz 1 Nr', 1 lit, a) VlG, Danach hat jeder nach

Maßgabe des VIG Anspruch auf freien Zugang zu allen Daten über von den nach Bundes- oder Landes-

recht zuständigen Stellen festgestellte nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen des Lebensmi!

tel- und Futtermittelgesetzbuches Sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den

Abweichungen getroffen worden sind, Darunter fallen grundsätzlich konkrete Kontrollmaßnahmen und

mögliche V-ersöne einzelner Betriebe (sog. ,,Verstoß-Dãten",.vgl. BeckOK lnfoMedienR/Rossi, 22, Ed.

1,5,2018, VIG S -2 
Rn, 32),

Für lhren Antrag bedeutet dies konkret, dass ich ihm insoweit stattgebe, als dass ich lhnen Zugang zu

lnformationen über die Termine der letzten beiden amtlichen lebensmittelrechtlichen Kontrollen des Mus-

terbetriebes sowie eine Rechtsauskunft, ob im Rahmen dieser Kontrollen etwaige Beanstandungen vorla-

gen, gewähren werde.

Gesetzt den Fall, dass im Rahmen dieser Kontrollen etwaige Beanstandungen vorlagen, dürften wir lhnen

jedoch nicht die jeweiligen Kontrollberichte herausgeben, sodass lhrem Antrag insoweit nicht entsprochen

werden kann,

Dies begründet sich in dem Umstand, dass Sie lhren Antrag über die lnternetplattform Topf Secret gestellt

haben, lntention der dort standardisiert erstellten VIG-Anträge ist nicht allein die Erfüllung des individuellen

AuskunftsbBgehrens des Antragsstellers, sondern vielmehr und maßgeblich die anschließende Veröffentli-

chung der lnformationen auf der lnternetp.lattform. Dies wird sowohl aus den eingangs zitierten Hinweisen

als auch dqrch den Umstand, dass in der Vergangenheit schon zahlreiche Korrespondenzen mit,den für

die lnformationsgewährung zuständigen Behörden veröffentlicht worden sind, zweif-elsohne deutlich, So


